
Arbeitsgruppe 3 Forderungen an die Kommunen 
 
Entwurf für das 5. bundesweite Vertretertreffen der Sozialbündnisse, Organisatoren der 
Montagsdemonstrationen, Organisationen der sozialen Bewegung und von Vertretern der 
Gewerkschaften am 12. März 2005 in Göttingen (AG Forderungen an die Kommunen) 
Stellungnahmen und Statemants zu dem Diskussionspapier bitten wir an 
information@soziale-bewegung.de zu senden. 
 

Für eine Kommunalpolitik gegen die finanziell 
existenzgefährdende Lage der Erwerbslosen 

 
Wir erwarten, dass die Gemeinden, Städte und (Land-)Kreise sich auf der kommunalen 
Ebene für die Umsetzung der folgenden Forderungen einsetzen, um die finanziell 
existenzgefährdende Lage der ALG-II-Empfänger und ALG-II-Nicht-Empfänger umgehend 
wenigstens geringfügig zu lindern: 
 

1. Die Gemeinde/Stadt bzw. der (Land-)Kreis ... erklärt hiermit seinen Verzicht auf 
jegliche Zwangsumzüge von Arbeitslosengeld-II-Empfängern, ungeachtet ihrer 
Wohnungsgröße und der Mietkosten. 

 
2. Die Gemeinde/Stadt bzw. der (Land-)Kreis ... übernimmt die vollen Heiz-, 

Warmwasser- und pauschalisierten Stromkosten, sowie die Grundgebühr für einen 
Telefonanschluß der Arbeitslosengeld-II- Empfänger. 

 
3. Die Gemeinde/Stadt bzw. der (Land-)Kreis ... übernimmt die Kosten für die 

Krankenversicherung für die Menschen, die aus dem Leistungsspektrum von 
Arbeitslosengeld II herausfallen, nicht familienversichert und demnach nicht mehr 
krankenversichert sind. 

 
4. Die Gemeinde/Stadt bzw. der (Land-)Kreis... weist alle kommunalen Einrichtungen 

an, keine sogenannten „Ein Euro Jobs“ anzubieten. Sie blockiert in allen Betrieben 
mit kommunaler Beteiligung die Einführung dieser Billigjobs. Sie fordert die freien 
Träger auf, keine sogenannten „Ein Euro Jobs“ anzubieten. Freie Träger erhalten 
keine über die Pflichtleistungen hinausgehende kommunale Förderung mehr, wenn 
sie diese Billigjobs einführen. 

 
5. Die Gemeinde/Stadt bzw. der (Land-)Kreis ... fordert die ARGE auf, keine 

Arbeitslosengeld-II-Empfänger anzuweisen, einen sogenannten „Ein Euro Job“ 
anzunehmen. 

 
6. Die Gemeinde/Stadt bzw. der (Land-)Kreis ... handelt mit den kommunalen 

Verkehrsbetrieben ein Sozialticket für den öffentlichen Personennahverkehr aus, 
dessen Kosten für den Erwerbslosen 50 % des vollen Preises nicht überschreitet. 

 
7. Die Gemeinde/Stadt bzw. der (Land-)Kreis ... beschließt, Erwerbslosen künftig den 

kostenfreien Besuch der Bibliotheken und Museen sowie den Kindern der 
Erwerbslosen den kostenfreien Besuch der jugendhilflichen und soziokulturellen 
Einrichtungen der Kommune und ihrer freien Träger zu ermöglichen. 

 
8. Die Gemeinde/Stadt bzw. der (Land-)Kreis ... beschließt, den Besuch aller anderen 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen der Kommune für die Erwerbslosen um 
mindestens 75 % zu ermäßigen. 

mailto:information@soziale-bewegung.de

	Arbeitsgruppe 3 Forderungen an die Kommunen

